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Die Kommission hat den Bericht in ihrer Sitzung am 7. Juni 1999 beraten und folgenden
Beschluss gefasst:

Beschluss:

1. Die Kommission nimmt den Bericht "Vorschläge zur Verbesserung der
Bildungsfinanzstatistiken für die nationale und internationale Berichterstattung" zustimmend
zur Kenntnis.

2. Die Kommission legt den Bericht den zuständigen Fachministerkonferenzen
(Finanzminister-, Kultusminister-, Innenministerkonferenz) vor, um ihnen gemäß Artikel 6
Abs. 2 des BLK-Abkommens Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

3. Die Kommission ist damit einverstanden, dass der Bericht unter Berücksichtigung der
Stellungnahmen der Fachministerkonferenzen in der BLK-Reihe "Materialien zur
Bildungsplanung und zur Forschungsförderung" veröffentlicht wird.

4. Die Kommission bittet den Ausschuss "Bildungsplanung", zu gegebener Zeit über den
aktuellen Sachstand und über die Umsetzung der Empfehlungen zur Bildungsfinanzstatistik
zu berichten.
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1. Vorbemerkungen

1.1 Auftrag des Ausschusses ”Bildungsplanung”

Der Ausschuss "Bildungsplanung" hat am 22. Februar 1996 eine Arbeitsgruppe
"Bildungsfinanzen" mit dem Ziel eingerichtet, einen Bericht mit Empfehlungen zur Verbesserung
der Vergleichbarkeit der Ausgaben und Kosten im Bildungswesen und zur Verbesserung der
Aussagekraft von Bildungsfinanzdaten zu erarbeiten. Die Empfehlungen sollten auch Aussagen
zu den Bildungsausgaben des privaten Sektors und zu den Ausgaben der Wirtschaft für die
duale Berufsausbildung enthalten. Die Arbeiten sollten sich vor allem auf regionalisierte Daten
der Bildungsfinanzberichte der BLK und der amtlichen Statistik stützen. Weitere Quellen sollten
genutzt werden, soweit dies notwendig und möglich ist.

Durch die Anregung des Ausschusses Bildungsplanung sind die Arbeiten des Projektes des
BMBF ”Bildungsausgaben der Bundesrepublik Deutschland” beim Statistischen Bundesamt in
die Arbeitsgruppe der BLK miteinbezogen worden. Die Ergebnisse aus diesem Projekt, das sich
mit der Verbesserung des deutschen Beitrags zur internationalen
Bildungsfinanzberichterstattung befasst, sind in dem vorliegenden Bericht zusätzlich
berücksichtigt.4

Eine Verbesserung der Aussagekraft und Indikatorenentwicklung der nationalen und der
internationalen Statistiken unter Berücksichtigung der Datenermittlung, -klassifikation und
bereitstellung, sind die zentralen Themen, die im vorliegenden Bericht angesprochen werden.
Nationale und internationale Aspekte werden dabei gleichwertig behandelt. Die Qualität
internationaler Datenmeldungen beruht allerdings auf der Qualität der nationalen Statistiken, da
für internationale Zwecke in der Regel keine getrennten Erhebungen durchgeführt werden.
Nationale wie internationale Klassifikationen müssen daher miteinander in Übereinstimmung
gebracht werden. In den Fällen, in denen sich keine unmittelbare Vergleichbarkeit herstellen
lässt, sollte Transparenz der Definitionen, der Daten und ihrer Aussagekraft sichergestellt
werden.

Die Empfehlungen erstrecken sich auf Vorschläge zur Verbesserung der Erhebungssysteme
bildungsfinanzstatistischer Daten, auf die Gestaltung des Aufbereitungs- und
Veröffentlichungsprogramms sowie auf die Ausgestaltung des Analysesystems.

Die Arbeitsgruppe setzte sich zusammen aus Vertretern des Bundes (BMBF) und der Länder
(BY, HE, NW, BW, NI, SL, MV, TH), einem Vertreter der Finanzministerkonferenz, des

                                               
4 Wichtige Teilergebnisse wurden vom Statistischen Bundesamt in Wirtschaft und Statistik veröffentlicht:
Hetmeier, H.W., Lünnemann, P., Methodik zur Abgrenzung, Gliederung und Ermittlung der Bildungsausgaben in
Deutschland (WiSta 3/1996), Hetmeier, H.W., Brugger, P. Auswirkungen der Flexibilisierung und Globalisierung der
Haushalte auf die Darstellung der Ausgaben für Bildung, Wissenschaft und Kultur (WiSta 11/1997), Lünnemann, P.
Ansatz für einen vollständigeren Nachweis der öffentlichen Bildungsausgaben in Deutschland: Verfahren zur
Schätzung der Altersversorgung der Beamten (WiSta 12/1997).
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Insbesondere für die international vergleichende Darstellung erfolgen Datenlieferungen nach
den gemeinsamen UOE-Fragebögen (UNESCO, OECD, EUROSTAT). Dabei werden die Daten
nach internationalen Definitionen und entsprechenden Klassifikationskriterien nach den
Bildungsstufen der ISCED-Schlüssel (International Standard Classification of Education)
ermittelt.

2. Möglichkeiten und Probleme bei der Bereitstellung finanz-

 statistischer Bildungsdaten

Obwohl die amtliche Statistik den vorstehend aufgeführten Zielvorstellungen weitgehend
entspricht, treten in Deutschland für eine im nationalen wie internationalen Kontext notwendige
und zweckmäßige Erfassung und Bereitstellung von Bildungsfinanzausgaben eine Reihe von
Schwierigkeiten auf. Sie haben zum Teil ihre Ursache in der im Verhältnis zu anderen Ländern
außerordentlich vielschichtigen Struktur der öffentlichen und privaten Bereitstellung von
Finanzmitteln für Bildung. Des weiteren werden sie auch durch die Vielfalt der im föderalen
Staat gewachsenen Bildungseinrichtungen und -strukturen bewirkt.

Zwei Problembereiche aus nationaler wie internationaler Sicht sollen hier näher beleuchtet
werden:

1. Abgrenzung der Bildungsausgaben, Art der Aufwendungen und der Analyse

Der erste Problembereich betrifft  die Abgrenzung derjenigen Aufwendungen,  die jeweils als
Bildungsaufwendungen zu zählen sind und die Art und Weise, wie diese Aufwendungen
(Ausgaben bzw. Kosten) im einzelnen definiert bzw. dargestellt werden sollen (Durchführungs-
bzw. Finanzierungskonzept).

Für die Erfassung, Auswertung und Darstellung von Bildungsausgaben im nationalen wie
internationalen Zusammenhang ist die Definition des Geltungsbereichs dessen, was unter
Bildung verstanden werden soll, von ausschlaggebender Bedeutung. Abhängig von den jeweils
verfolgten nationalen bzw. internationalen Zwecken kann die zugrundegelegte Definition der
Bildung in der Regel einzelne Teilbereiche ausklammern oder zusätzlich einbeziehen. Hinzu
kommt bei internationalen Definitionen der Bildung in der Regel noch das Erfordernis einer
allgemeiner gehaltenen Begriffsbestimmung. Dies kann zu einer geringeren als der im
nationalen Zusammenhang üblichen Trennschärfe führen.

Die finanzstatistische Erfassung der Daten entweder nach kameralistischem oder
kaufmännischem Rechnungssystem bedingt, dass die Bildungsfinanzdaten damit entweder als
Ausgaben oder Kosten ausgewiesen werden.
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Bei der Berichterstattung im Bildungsfinanzbericht der BLK aber auch im Rahmen des
Bildungsbudgets sind Ausgaben für Versorgung und Beihilfen nicht enthalten.

Ausgaben für Aus- und Weiterbildung, soweit sie von der Bundesanstalt für Arbeit getätigt
werden, sind nicht enthalten.

2.1.2 Aufwendungen in der nationalen Berichterstattung

2.1.1.2 AUSGABEN UND KOSTEN

Probleme bei der Ermittlung der Bildungsausgaben der gesamten Volkswirtschaft bereitet das
sehr vielgestaltige Bildungswesen in Deutschland. Beispielsweise können
Bildungseinrichtungen von öffentlichen Trägern (Bund, Länder, Gemeinden,
Sozialversicherung), privatgewerblichen Trägern und freien Trägern betrieben werden. Da
darüber hinaus der Anteil der von den einzelnen Gruppen erbrachten Bildungsleistungen je
nach Bildungsstufe variiert, stellt sich sowohl im Zuge der Berechnung eines Gesamtbudgets
Bildung als auch beim Vergleich der Bildungsausgaben der verschiedenen Träger die Frage
nach der Vergleichbarkeit der von den Trägern bereitgestellten Daten. Grundsätzlich erfolgt die
finanzstatistische Erfassung der Bildungsressourcen entweder auf der Basis des
kameralistischen (überwiegend im öffentlichen Sektor bzw. bei Organisationen ohne
Erwerbszweck) oder des kaufmännischen Rechnungssystems (im Wirtschaftssektor, im
Staatssektor in der Regel bei aus den Kernhaushalten ausgegliederten Bereichen, z.B.

einzelnen Hochschulkliniken)10. Das bedeutet, dass in dem kameralistischen Bereich Ausgaben

und Einnahmen erfasst werden, während im kaufmännischen Rechnungswesen Aufwendungen
bzw. Kosten nachgewiesen werden. Zwischen den nach kameralistischen und kaufmännischen
Konzepten für eine bestimmte Rechnungsperiode ermittelten monetären Größen können

beträchtliche methodisch bedingte kurzfristige Unterschiede bestehen11. So werden bei den

Bildungsausgaben des Staates Ausgaben für die Errichtung von Schulgebäuden im vollen
Umfang in die Ausgaben der Rechnungsperiode einbezogen, bei den kaufmännisch buchenden
Einrichtungen aber nur in der Höhe der Abschreibungen. Fremdkapitalzinsen sind – sofern
hierzu eine Bemächtigung besteht - in den Aufwendungen enthalten, während in der
kameralistischen Buchführung weder Zins- noch Tilgungszahlungen in die Ausgaben für den
Aufgabenbereich Bildung einbezogen werden.

                                               
10 Eine simultane Ermittlung der Daten bei den Rechnungssystemen findet nur in Einzelfällen statt. So z.B. im
Rahmen sogenannter Experimentierklauseln, die den Kommunen in bestimmten Ländern neben dem weiterhin
zwingenden kameralistischen Haushaltsabschluss die Erprobung einer Umstellung ihres Budgets auf die
kaufmännische Rechnung gestattet, oder aber der Krankenhausstatistik, die die Erfragung der Ist-Ausgaben und Ist-
Einnahmen auf der Grundlage der kaufmännischen Buchführung zulässt.
11 Siehe Sturm, R.: Neufassung der statistischen Berichterstattung über die öffentlichen Finanzen bei zunehmender
Anwendung kaufmännischer Rechnungssysteme, 1995 sowie Baetge, J.: Bilanzen, 1994. Langfristig heben sich
natürlich solche Unterschiede auf.
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Da der überwiegende Teil der Bildungsausgaben von öffentlichen Haushalten geleistet wird und
hier das kameralistische Rechnungssystems noch überwiegt, lehnt sich der diesem Bericht
zugrunde gelegte Ausgabenbegriff eng an die kameralistischen Prinzipien der öffentlichen
Haushaltswirtschaft an.12 Zu den Bildungsausgaben rechnen im einzelnen Personalausgaben,
Sachausgaben sowie die Ausgaben für Baumaßnahmen und andere Investitionsgüter.
Unberücksichtigt bleiben Zins- und Tilgungsausgaben. Wenden Einrichtungen kaufmännische
Rechnungssysteme an, weisen also Aufwand bzw. Kosten nach, so sind Abschreibungen,
Finanzierungsaufwendungen und kalkulatorische Kosten (z.B. kalkulatorische
Eigenkapitalzinsen, kalkulatorische Mieten) zu eliminieren. Ausgaben für Investitionen sollen
entsprechend den tatsächlichen Ausgaben der jeweiligen Rechnungsperiode zugerechnet

werden (Bruttozugänge der Anlagegüter)13. Diese Beispiele machen deutlich, dass die

verwendete Ausgabendefinition schon bei der Erfassung der monetären Daten zu
berücksichtigen ist.

2.1.2.2 ZAHLUNGSSTRÖME

Die Einbeziehung von Bildungsfinanzierung durch die Wirtschaft, durch private Organisationen
ohne Erwerbszweck und durch die privaten Haushalte führen zu noch größerer Vielgestaltigkeit
einer Übersicht über Aufwendungen für Bildung und entsprechenden Erschwernissen bei ihrer
realistischer Erfassung, wenn die vielfältigen gegenseitigen Zahlungsverflechtungen ergänzt
werden (vgl. Anhang A 2.1).

2.1.3 Zur Darstellung von Bildungsausgaben

Bildungsausgaben werden sowohl nach dem Durchführungs- als auch nach dem
Finanzierungskonzept ermittelt (vgl. Anhang A 1.5). Beide Konzepte sind statistisch-technisch
miteinander verbunden. Eine eindeutige Zuordnung zum Durchführungs- oder zum
Finanzierungskonzept kann im Einzelfall Probleme bereiten, schließlich kennt das
Bildungswesen in Deutschland Gebietskörperschaften und andere Institutionen, die einerseits
eigene Bildungsmaßnahmen durchführen, sich gleichzeitig aber auch an der Finanzierung
externer Maßnahmen beteiligen.

2.1.4 Verfügbarkeit von Finanzdaten

Über die amtliche Statistik sind nur Informationen über Aufwendungen verfügbar, die in den
staatlichen und kommunalen Haushalten auch als Ausgaben ausgewiesen werden und
entsprechend in die Jahresrechnungsstatistik der öffentlichen Haushalte eingehen. Ferner

                                               
12  Mit der Umsetzung der in diesem Bericht als Empfehlung genannte vollständige Umstellung des staatlichen
Bereichs auf ein kaufmännisches Rechnungssystem, ist auch eine entsprechende Neufestlegung des
Ausgabenbegriffs notwendig
13 Die Abgrenzung der Ausgaben lehnt sich an die im Rahmen der Forschungsstatistiken entwickelten Grundsätze
an. Siehe hierzu OECD: Frascati Manual 1993, 1994, S. 91 ff..
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Hochschulbereich, ist aber teilweise dadurch behindert, dass in einigen Länderhaushalten
hierunter auch die Grundausstattungen verbucht werden. Ebenso sind in den Hochschulkliniken
die Aufwendungen für Lehre, Forschung und Krankenbehandlung zusammen aufgeführt.
Letztere sind zum Teil jedoch über die Einnahmen identifizierbar. Für die
Forschungsaufwendungen sind Anteilsparameter anzuwenden.

 Die gesamtgesellschaftlichen Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung sind nur zu einem
geringen Teil in der amtlichen Statistik verfügbar, da hierfür der überwiegende Teil der
Ausgaben privatwirtschaftlich erbracht wird. Aufwendungen für Volkshochschulen,
Lehrerfortbildung und sonstige Weiterbildung werden in der amtlichen Statistik nur in dieser
Klassifikation ausgewiesen.

 Um Werte für diese Fragestellungen unter den gegebenen Bedingungen zu ermitteln, müssen
Annahmen und Parameter über die Aufteilung der Mittel innerhalb der aggregierten Kategorien
bestimmt werden (vergleiche hierzu Abschnitt 3.2). Dies kann aber nur eine vorübergehende
Verfahrensweise sein. Mittelfristig sollte eine Anpassung der Klassifikation von
Bildungsfinanzdaten erfolgen (vergleiche hierzu Abschnitt 3.1).

2.1.6 Haushaltsführung und Entwicklungstendenzen im öffentlichen Haushaltswesen

 Beträchtliche Finanzmittel werden von den Gebietskörperschaften für den Bildungsbereich
ausgegeben. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch über die Leistungsfähigkeit des
Bildungssystems und über die Verfeinerung des Rechnungswesens zur Überwachung und
Steuerung des Mitteleinsatzes diskutiert wird.

 Der Trend im Bereich des öffentlichen Haushaltswesens geht in den letzten Jahren konsequent
in die Richtung einer flexibleren Handhabung der zugeteilten Budgets (vgl. Anhang A.1.6).
Zunehmend werden, in Abkehr von der ehemals starr durchgehaltenen Bindung an die einmal
festgelegten Titel oder Gruppen, Möglichkeiten zum flexiblen Einsatz der finanziellen Mittel
genutzt, wie sie in den haushaltstechnischen Richtlinien der Gebietskörperschaften15

niedergelegt sind.

 In den letzten Jahren wurden von den einzelnen Gebietskörperschaften bereits unterschiedliche
Wege beschritten, um sowohl auf der Grundlage bestehender Ordnung eine effizientere
Verwendung der Finanzmittel zu erreichen als auch um neue Varianten der
Bildungsfinanzierung zu erproben. Während einige Länder sich darauf beschränken, das
vorhandene Haushaltswesen flexibler zu gestalten, gliedern andere Gebietskörperschaften
Bildungseinrichtungen ganz aus ihrem Haushalt aus und übertragen die Verantwortung für
Zuordnung und Verteilung der Mittel in unterschiedlichem Maße auf dieselben.

                                                                                                                                                        

ermöglicht.
15 vgl. z.B. Haushaltstechnische Richtlinien des Bundes (HRB)

















































31
Konstanthaltung der Mengengerüste mit Hilfe von Preisindizes fortgeschrieben. Die letzte Erhebung
bezog sich auf das Jahr 199120, Fortschreibungen liegen für die Jahre 1995 und 1997 vor. 21

 Hierbei ist auch festzuhalten, dass die 91er-Betriebsbefragung nur die westdeutschen Nettokosten in
Industrie/Handel und Handwerk zum Gegenstand hatte. Nicht enthalten waren Öffentlicher Dienst, Freie
Berufe, Landwirtschaft, Sonstige. Da Bahn und Post 1991 noch zum Öffentlichen Dienst gehörten, waren
sie im Erhebungsprogramm ebenfalls nicht enthalten. Die Erhebung 2000/2001 wird sich auf alle
Ausbildungsbereiche und auf Gesamtdeutschland erstrecken. Die außerbetriebliche Berufsausbildung in
Ostdeutschland bleibt unberücksichtigt, da die zugehörigen Ausbildungskosten öffentlich finanziert und
somit Teil des öffentlichen Bildungsbudgets sind.22

 Ein zentrales Problem ist die Vergleichbarkeit von Ausgaben bzw. Kosten vollzeitschulischer
beruflicher Ausbildung des Sekundarbereichs II und der betrieblichen Ausbildung im dualen
System. Ein unmittelbarer Vergleich ist angesichts der Unterschiedlichkeit bei der Erfassung
von Ausgaben der öffentlichen Hand und der Kostenermittlung im Betrieb nicht möglich.
Längerfristig könnte die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung bei der öffentlichen
Hand zu einer Verbesserung der Vergleichbarkeit führen. Kurzfristig wäre ein solcher Weg nur
durch Berechnungsansätze denkbar, bei dem Abschreibungen auf Investitionen,
Finanzierungskosten etc., soweit sie Kostenbestandteile der dualen Ausbildung sind, von den
Nettokosten abzuziehen wären. Dies würde eine entsprechende Untergliederung der
Ausbildungskosten erforderlich machen. Eine abschließende Meinungsbildung zwischen den
Beteiligten steht noch aus.

2.2. Derzeitige Möglichkeiten und Probleme internationaler Vergleichbarkeit

 Die Möglichkeiten des internationalen Vergleichs anhand von Finanzindikatoren sind in den
letzten Jahren in methodisch-statistischer Sicht verbessert worden – auch wenn noch
Einschränkungen der Vergleichbarkeit bestehen. Maßgeblich hierfür sind die erheblichen
Anstrengungen von UNESCO, OECD und EUROSTAT zu einheitlichen Kriterien bei der
Erfassung und Auswertung von Bildungsaktivitäten und hierauf bezogenen Objekt- und
Finanzdaten zu gelangen.
 

                                               
20 Bardeleben, R.v.; Beicht, U.; Fehér, K.: Betriebliche Kosten und Nutzen der Ausbildung. Repräsentative
Ergebnisse aus Industrie, Handel und Handwerk. Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg), Berichte zur beruflichen
Bildung, Heft 187, Berlin, Bonn 1995.
21 Bardeleben, R.v.; Beicht, U.; Fehér, K..: Was kostet die betriebliche Ausbildung? Fortschreibung der Ergebnisse
1991 auf den Stand 1995. Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg), Berichte zur beruflichen Bildung, Heft 210, Berlin,
Bonn 1997
22 Im BIBB wird derzeit mit den Vorüberlegungen zur Einleitung der nächsten Erhebungsrunde begonnen, bei der
jedoch, anders als früher, die Nutzenseite der Ausbildung für den Betrieb, bzw. der Investitions- und
Humanvermögensaspekt im Vordergrund stehen wird. Da die Nutzenbestimmung weitgehend ein noch offenes Feld
der Bildungsökonomie ist, muss der eigentlichen Betriebsbefragung eine Explorationsphase (1999/2000)
vorgeschaltet werden, in welcher theoretische und vor allem Fragen der Operationalisierung zu klären sind (s.u.).
Nach deren Abschluss könnte die Haupterhebung in den Jahren 2000/2001 durchgeführt werden, so dass 2002 mit
den ersten Ergebnissen gerechnet werden kann.
Der zweite Punkt betrifft die Fortentwicklung des Kostenmodells, das noch auf die Vorarbeiten der Edding-
Kommission zurückgeht. Dort hatte man die Erträge aus Arbeitsleistungen der Auszubildenden am Arbeitsplatz nach
dem Äquivalenzprinzip ermittelt und zwischen Hilfs- und Fachkrafttätigkeiten unterschieden. Neben dem
Äquivalenzprinzip sind noch andere Ansätze der Ertragsberechnung denkbar. Gemäß Substitutionsprinzip ergeben
sich die Ausbildungserträge aus der Zahl der neu einzustellenden Arbeitskräfte und/oder den zusätzlichen
Überstunden, die zu erbringen wären, wenn man keine Lehrlinge unter Vertrag hat.
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zwei oder mehr Personen, durch welche Informationen (Aussagen, Gedanken und
Vorstellungen, Wissen, Strategien, etc.) übermittelt werden. Es kann sich um verbale oder
nichtverbale Kommunikation, direkte/persönliche Kommunikation oder indirekte Kommunikation
über weite Entfernungen handeln, wobei eine Vielzahl von Kommunikationswegen und -medien
eine Rolle spielen können.

 Lernen ist im Sinne dieser Definition jede erzielte Verbesserung im Hinblick auf Verhalten,
Informationen, Wissen, Verstehen, Einstellungen, Werte oder Fertigkeiten.

 Von organisierter Kommunikation ist die Rede, weil sie im Bildungszusammenhang als Struktur
oder Sequenz mit expliziten oder impliziten (Lern-)zielen geplant werden muss. Ein Anbieter
(eine oder mehrere Personen oder ein Gremium) gibt die Lernumgebung vor, und eine
Lehrmethode bestimmt, wie die Kommunikation organisiert ist. Die Methode besteht in der
Regel darin, dass jemand Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, um so zum Lernen anzuregen,
aber es kann sich auch um eine indirekte Methode ohne Lehrkraft handeln, z.B. um ein
Computerprogramm, einen Film, ein Band, etc.

 Nachhaltig soll bedeuten, dass das Lernen sich durch Dauer und Kontinuität auszeichnet. Zwar
wird keine Mindestdauer festgelegt, aber im Arbeitshandbuch werden angemessene
Mindestwerte genannt.

 ISCED erstreckt sich sowohl auf die Erstausbildung in den frühen Lebensphasen vor dem
Eintritt in das Berufsleben als auch auf die lebenslange Weiterbildung. Folglich beinhaltet
Bildung im Sinne der ISCED-Klassifikation eine Vielzahl von Bildungsgängen und -arten, deren
Bezeichnungen im nationalen Kontext stehen, wie z.B. reguläre Bildung, Erwachsenenbildung,
formale Bildung, nichtformale Bildung, Erstausbildung, Weiterbildung, Fernunterricht, offenes
Lernen, lebenslanges Lernen, Teilzeitbildung, duale Systeme, Lehrlingsausbildung, berufliche
Bildung, Ausbildung, Sonderpädagogik.

 Folglich schließt Bildung im Sinne von ISCED die nicht lernorientierte Kommunikation aus. Auch
sind verschiedene nichtorganisierte Lernformen ausgenommen. Jegliche Bildung hat zwar mit
Lernen zu tun, aber einige Lernformen werden nicht als Bildung betrachtet. Beiläufiges oder
zufälliges Lernen als Nebenprodukt eines anderen Tuns, wie z.B. etwas, das sich im Verlauf
einer Tagung ergibt, gehört nicht dazu, da es nicht organisiert, d.h. nicht das Ergebnis einer
geplanten lernorientierten Maßnahme ist.

 Die detaillierte theoretische Abgrenzung des Bildungsbegriffs, wie er international durch die
Entwicklung und Verwendung der ISCED erreicht werden soll, ist allerdings nur bedingt
operational, weil in vielen Fällen Bildung nur ein Teilaspekt eines komplexen Prozesses ist.
Erschwerend kommt hinzu, dass Bildungsmaßnahmen von den unterschiedlichsten Institutionen
durchgeführt werden können. Aus diesem Grund kann die Abgrenzung des Bildungsbereichs in
der Praxis nur anhand von Konventionen vorgenommen werden. Unstrittig ist, dass
Kindergärten u. a. vorschulische Einrichtungen, die allgemein- und berufsbildenden Schulen,
die Hochschulen und die Weiterbildungseinrichtungen dem Bildungsbereich zuzuordnen sind.
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Bei anderen Einrichtungen - z. B. Sportschulen - kann es je nach nationalem Erhebungsgrad
Lücken geben, weil entsprechende Erhebungen nicht vorgenommen werden. Die in der OECD-
Erhebung nachgewiesenen unterschiedlichen Volumina der Bildungsausgaben nach Ländern
lassen noch national unterschiedliche Abgrenzungen und Berücksichtigung von Teilaspekten
des Bildungsbereichs vermuten. In der fortlaufenden Überarbeitung und Verbesserung der
ISCED-Klassifikation wird bei der Abgrenzung des Bildungsbereichs auf eine allgemein
anerkannte bereichsübergreifende Systematik zurückgegriffen.

Die Abgrenzung orientiert sich in erster Linie an der statistischen Systematik der
Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE Rev.1) bzw. an den
Dienstleistungen, durch welche die Wirtschaftszweige des Abschnitts M (Abteilung 80)
Erziehung und Unterricht dieser Klassifikation beschrieben werden.25 Aus deutscher Sicht
verspricht diese Parallelität eine bessere Vergleichbarkeit mit Daten anderer nationaler
Fachstatistiken und ermöglicht aus deutscher Sicht offene Zuordnungsfragen zu lösen. Da die
NACE Rev.1 für die Gliederung statistischer Daten nach Wirtschaftszweigen in der EU
verwendet werden soll26 und mit der Wirtschaftszweigklassifikation der Vereinten Nationen
kompatibel ist, gilt dies in eingeschränktem Umfang auch für internationale Vergleiche.27

In Tabelle A.2.2 (vgl. Anhang A.2.2) ist die Abgrenzung des Bildungsbereichs dargestellt, wobei
die Dienstleistungen des Abschnittes M um bildungsrelevante Aktivitäten anderer Bereiche
ergänzt werden. Dabei werden ausdrücklich die einbezogenen sowie die nicht einbezogenen28

Bildungseinrichtungen/-maßnahmen genannt. Für die Abgrenzung des Bildungsbereichs
irrelevant ist, ob es sich um öffentliche oder private Bildungseinrichtungen handelt oder wann
und in welcher Form der Unterricht stattfindet. So sind Abendschulen für Erwachsene,
Sonderschulen für Behinderte und Fernbildungsstätten ebenso eingeschlossen wie der von
Privatlehrern erteilte Einzel- bzw. Nachhilfeunterricht. Entsprechend der NACE werden
Tanzschulen sowie Einrichtungen für den Sport- und Spielunterricht nicht dem Bildungsbereich
zugeordnet, weil bei diesen Aktivitäten der ”Freizeitcharakter” überwiegen dürfte. Einbezogen
werden sollen aber die Bildungsleistungen der Hochschulkliniken und der Einrichtungen der
                                               
25 Die Dienstleistungen werden definiert in der ”Classification of Products by Activity” (CPA). Die CPA ist in dem
Abschnitt M nur unwesentlich tiefer gegliedert als die NACE. Die CPA wurde als Verordnung (EWG) Nr. 3696/93 des
Rates vom 29.10.1993 veröffentlicht; eine erneute Publikation mit einigen Änderungen wird zur Zeit vorbereitet.
26 Siehe Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9.10.1990.
27 Siehe Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Klassifikation der Wirtschaftszweige mit Erläuterungen, Ausgabe 1993,
1994, S. 473. Zu beachten ist jedoch, dass Unternehmen, örtliche Einheiten usw. nach ihrer Haupttätigkeit
zugeordnet werden, weshalb Bildungsausgaben auch bei anderen Wirtschaftszweigen vorkommen können. Selbst
wenn die fachliche Einheit als statistische Einheit angesehen wird, ist die Abgrenzung des Bildungsbereichs nicht
überschneidungsfrei. Beispielsweise sind Lehre, Forschung und Krankenbehandlung in Hochschulkliniken
”untrennbar” miteinander verknüpft. Selbst wenn man sich auf der Ebene der homogenen Produktionseinheit bewegt
(Einheit, die durch ”eine einheitliche Tätigkeit, nämlich durch Gütereingänge, einen Produktionsprozess und durch
einen Produktionsausstoß homogener Güter gekennzeichnet” ist), ist keine vollständig eindeutige Abgrenzung des
Bildungsbereichs möglich, da zumindest Bildungstätigkeiten, die ausschließlich internen Zwecken dienen, als
Hilfstätigkeiten angesehen werden. Diese Aspekte werden bei der Abgrenzung des Bildungsbereichs berücksichtigt.
28 Die praktische Abgrenzung im Einzelfall orientiert sich nicht ausschließlich an den Aktivitäten sondern auch an den
durchführenden Institutionen. Wird eine spezifische Maßnahme von einer Einrichtung durchgeführt, die nicht zum
”traditionellen Bildungssystem” zählt, wird sie im weiteren aus der Betrachtung  ausgeschlossen. Inhaltlich ähnliche,
jedoch von traditionellen Bildungseinrichtungen wie z.B. einer Volkshochschule, durchgeführte Programme hingegen
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Jugendarbeit. Ferner sollen die Ausgaben für die Duale Ausbildung in der Wirtschaft und im
öffentlichen Bereich sowie die Ausbildung von Beamtenanwärtern im öffentlichen Dienst
berücksichtigt werden. In der Bundesrepublik nicht zu vernachlässigen sind auch die Ausgaben
für die innerbetriebliche berufliche Weiterbildung. Bei der Abgrenzung der Weiterbildung wird
der Weiterbildungsbegriff entsprechend dem EG-Aktionsprogramm FORCE verwendet.29

2.2.2 Zur internationalen Systematik von Bildungsausgaben

 In Anlehnung an die Gliederung nach ISCED der OECD wird im Rahmen dieses Berichtes eine
entsprechende Gliederung der Ausgaben nach Sektoren, ISCED-Stufen und Ausgabearten
angestrebt.

2.2.2.1 GLIEDERUNG NACH SEKTOREN

 Die sektorale Gliederung richtet sich nach dem jeweils gewählten Ansatz der Darstellung. Bei
der Betrachtung nach finanzierenden Bereichen orientiert sich die Unterteilung an der in den
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen üblichen Sektorenbildung. Sie umfasst die Sektoren
”Staat”, ”Private Haushalte”, ”Private Organisationen ohne Erwerbszweck”, ”Unternehmen” und
”Internationale Organisationen/Ausland”.30 Die Zuordnung von Einrichtungen nach der
Durchführung von Bildungsmaßnahmen erfolgt hingegen in Analogie zur Gliederung auf OECD-
Ebene. Grundsätzlich erfolgt eine Dreiteilung der Einrichtungen in ”öffentliche Einrichtungen”,
”Staatsabhängige private Einrichtungen” sowie ”Unabhängige private Einrichtungen”. Eine
Einrichtung gilt als öffentlich, wenn sie unmittelbar von einer öffentlichen Stelle des
Bildungswesens kontrolliert oder verwaltet wird oder durch einen staatlichen Träger (im
Gegensatz zu Kirchen, Gewerkschaften oder privaten Unternehmen) kontrolliert wird.31 Von
entscheidender Bedeutung für die Eigenschaft der Staatsabhängigkeit bzw. -unabhängigkeit
der betreffenden privaten Einrichtung hingegen ist allein der Grad der Finanzierung durch die
öffentliche Hand.32

                                                                                                                                                        

werden dem Bildungsbereich zugerechnet und als solche im Rahmen des Berichtes explizit berücksichtigt.
29 vgl. Schmidt, B.; Hogreve, H., Erhebung zur beruflichen Weiterbildung in Unternehmen im Rahmen des EG-
Aktionsprogramms FORCE, in WiSta 4/1994, S. 247 ff.
30 Zum Staat gehören die Gebietskörperschaften und die Sozialversicherung, nicht aber im Eigentum der
Gebietskörperschaften und der Sozialversicherung befindliche Unternehmen, unabhängig von ihrer Rechtsform (z.B.
Deutsche Bahn AG, Deutsche Bundespost). Zur Sektorenabgrenzung siehe z.B. Fachserie 18 Volkswirtschaftliche
Gesamtrechnungen, Reihe 1.3 Konten und Standardtabellen - Hauptbericht 1994, S. 24ff.
 31 Siehe OECD: UOE 1995 Data Collection on Educational Finance, 1995, S. 9f.
 32 Eine private Einrichtung wird als staatsabhängig bezeichnet, wenn:
 - das Lehrpersonal direkt oder indirekt von einer öffentlichen Stelle bezahlt wird oder
 - mehr als 50 Prozent der für die eigentliche zentrale Bildungsarbeit verfügbaren Mittel durch öffentliche Stellen
bereitgestellt werden.
 Die Entscheidung über die Staats(-un-)abhängigkeit einer privaten Bildungseinrichtung erfolgt nicht fallweise,
sondern wird, analog zu den OECD-Empfehlungen, für die Gesamtheit der betreffenden Einrichtungen eines Typs
(z.B. Kindergarten, Hochschulen) getroffen. Siehe OECD: UOE 1995 Data Collection on Educational Finance, 1995,
S.10.
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bildungsbezogene Ausgaben, die nicht unmittelbar von den Bildungseinrichtungen getätigt
werden (z.B. die Zuschläge für die Beamtenversorgung, Beihilfen). Ebenfalls gesondert
auszuweisen sind die öffentlichen und privaten Transfers, die der Finanzierung der
Bildungseinrichtungen bzw. des Lebensunterhalts der Bildungsteilnehmer dienen.
Weitergehende Untergliederungen (z.B. eine gesonderte Darstellung der Personalausgaben für
Lehrer, sonstiges pädagogisches und administratives Personal sowie unterstützendes
Personal) scheitern in Deutschland häufig an der nicht ausreichenden Gliederungstiefe oder
aber an der Gliederungsrichtung der Jahresrechnungsstatistik.

2.2.2.4 BILDUNGSAUSGABEN UND OPPORTUNITÄTSKOSTEN

 Während in Deutschland z.B. an den Schulen der Halbtagsunterricht überwiegt, ist in
Frankreich eine Ganztagsbetreuung üblich. Dies bedeutet, dass in Deutschland der Schüler in
der Regel von der Familie verpflegt wird, während in Frankreich durch die Bildungseinrichtung
spezifische Verpflegungs- und Betreuungsleistungen erbracht werden. Damit werden nach der
für den nationalen Bereich beschriebenen Abgrenzung der Bildungsaufwendungen in
Deutschland die Verpflegungskosten nicht berücksichtigt. In Frankreich können sie jedoch
einbezogen sein. Andererseits gibt es in Deutschland Bildungseinrichtungen mit
angeschlossenen Internaten. Außerdem ist es in Deutschland im Wirtschaftssektor üblich, in die
Kosten der dualen Ausbildung die Vergütungen der Auszubildenden und in die
Weiterbildungskosten die Personalaufwendungen für die Teilnehmer an der
Weiterbildungsmaßnahme einzubeziehen. International bleiben die Vergütungen für
Auszubildende außer Ansatz: Die Weiterbildung bleibt bislang gänzlich unberücksichtigt, so
dass die Frage nach einer Ausklammerung von Kostenbestandteilen der Unternehmen noch
keine abschließende Meinungsbildung erfahren hat.

 Um eine verbesserte Vergleichbarkeit insbesondere im internationalen Bereich zu erzielen, wird
im Rahmen dieses Berichtes zwischen den Ausgaben für den Bildungsprozess einerseits und
den Ausgaben für den Lebensunterhalt andererseits unterschieden.

 Die Ausgaben für den Bildungsprozess (Bildungsausgaben 1. Grades) stellen die

Hauptkomponente dar. Ihre quantitativ bedeutsamsten Bestandteile sind die Ausgaben der
Bildungseinrichtungen für das Lehrpersonal, die Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, die
Unterhaltung der Bildungseinrichtungen sowie die Ausgaben für den Bau von Schulgebäuden
und andere Investitionsgüter.34

                                               
34 Je nach Ausgestaltung der Bildungsverantwortung bzw. -kompetenz sind - in zum Teil nicht unerheblichem Maße -
weitere Ausgaben für den Bildungsprozess zu verzeichnen, die theoretisch von Einheiten sämtlicher anderen
Sektoren getätigt werden können. Stellen beispielsweise, wie in aller Regel der Fall, die Bildungseinrichtungen die
notwendigen Mittel nicht oder nicht in vollem Umfang bereit, sind die subsidiär von den Bildungsteilnehmern oder
anderen Einrichtungen geleisteten Ausgaben/Aufwendungen den Bildungsausgaben erster Ordnung zuzurechnen.
Hierbei handelt es sich z.B. um die von den Lernenden zu Zwecken der Vorbereitung, dem Verfolgen und der
Nachbereitung des besuchten Unterrichts geleisteten Ausgaben, wie z.B. zur Anschaffung von Taschenrechnern,
Büchern, Schreibwaren etc. Ob und inwiefern Bildungsteilnehmer die zur Realisation des Lernerfolgs erforderlichen
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 Die erfolgreiche Teilnahme am Bildungsprozess setzt natürlich voraus, dass die elementarsten

Grundbedürfnisse befriedigt werden. Die Ausgaben für den Lebensunterhalt der
Bildungsteilnehmer (Bildungsausgaben 2. Grades) sind daher eine zwingende

Voraussetzung für die Partizipation am Bildungsprozess. Sie umfassen in erster Linie die
Ausgaben für die Ernährung, für Wohnraum und Bekleidung sowie zur Befriedigung kultureller
und/oder freizeitbezogener Bedürfnisse.35 Bei Schülern (Sek. I und II) werden die Ausgaben für
die Lebenshaltung üblicherweise von den Eltern getragen. Bei Ganztagsschulen werden aber
auch Verpflegungs- und Betreuungsleistungen von der Bildungseinrichtung erbracht und sind in
deren Ausgaben enthalten. Bei Internaten wiederum werden die Ausgaben für die gesamte
Verpflegung und die Unterbringung von den Einrichtungen getätigt. Des Weiteren umfassen die
Ausgaben für den Lebensunterhalt der Bildungsteilnehmer die Ausgaben für die z.B. im
Rahmen von Weiterbildungsmaßnahmen häufig in Anspruch genommene auswärtige
Unterbringung und Verpflegung sowie die Übernahme von Fahrtkosten. Schließlich werden
auch Stipendien, Förderdarlehen u.ä. Zuschüsse (z.B. an Studenten, Doktoranden) sowie
Vergütungen für Teilnehmer an Maßnahmen der betrieblichen Weiterbildung zu den Ausgaben
zweiten Grades gerechnet.36

 Da die Trennung der Ausgaben für den Bildungsprozess von den Ausgaben für den
Lebensunterhalt im Einzelfall eine Reihe systematischer Probleme aufwirft, z. B. ob die
Beschaffung eines Computers eine Ausgabe für den Lebensunterhalt, d.h. Freizeitbedürfnis

                                                                                                                                                        

Ausgaben selbst zu leisten haben, ist je nach Bildungseinrichtung und Land verschieden. So ist z.B. ein Anspruch
auf kostenfreies zur Verfügung stellen von Lehrbüchern und -material nur in bestimmten Einrichtungen und Ländern
gegeben. Die Erfassung muss diesen Abweichungen explizit Rechnung tragen. Ebenfalls einzubeziehen sind die von
Elternvereinen, Unternehmen oder anderen Organisationen für den Bildungsprozess geleisteten Aufwendungen (z.B.
Kauf von Schulbüchern, Computerspenden).
Nicht einzubeziehen sind zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des geleisteten Unterrichts getätigte
Ausgaben der Lehrer (z.B. zur Anschaffung von Computern, Fotokopiergeräten, Lehrbüchern, Schreibutensilien
etc.). Im Rahmen des Berichtes wird davon ausgegangen, dass in Deutschland Teile der Lehrervergütungen explizit
derartigen Zwecken zugedacht sind. Die entsprechenden Ausgaben sind in den Ausgaben der Bildungseinrichtungen
enthalten und daher nicht isoliert als solche zu erfassen.
35 Die grundsätzliche Erfassung der Ausgaben für den Lebensunterhalt entspricht nicht dem Ausgabenverständnis
der OECD. Allerdings werden im Rahmen des OECD-Fragebogens Finance 1 Stipendien des öffentlichen und des
privaten Sektors, Förderdarlehen und sonstige Zuschüsse, die nicht in erster Linie oder ausschließlich zum
Bestreiten der Studiengebühren sondern vielmehr der Subventionierung der Lebenshaltungskosten dienen, den
Bildungsausgaben zugerechnet.
36 Die Erfassung und Bewertung der Ausgaben für den Lebensunterhalt wirft eine Reihe von praktischen und
methodischen Problemen auf. So ist beispielsweise der Schulbesuch für Kinder in unserem Gesellschaftssystem ein
integraler Bestandteil des Sozialisationsprozesses. Aufgrund der rechtlichen Bedingungen ist ihnen auch eine
Arbeitstätigkeit untersagt. Außerdem wirtschaften Kinder nicht selbständig und leben in der Regel in den Haushalten
ihrer Eltern. Üblicherweise gehen die Kinder mindestens 10 Jahre zur Schule, erst danach haben sie grundsätzlich
die Wahlmöglichkeit zwischen Schulbesuch und Arbeitstätigkeit.
In einigen Bereichen ist die Ausbildung untrennbar mit einer Produktionstätigkeit verbunden (in Deutschland z.B. bei
Auszubildenden, Beamtenanwärtern im öffentlichen Dienst). Deshalb erhalten sie eine Vergütung. Da die Ausgaben
für den Lebensunterhalt eng korreliert sind mit den Einkünften, sollen im Rahmen dieses Berichtes grundsätzlich die
gezahlten Ausbildungs- bzw. Anwärtervergütungen bzw. Löhne und Gehälter der an Weiterbildungsmaßnahmen
teilnehmenden Personen als Ausgaben für den Lebensunterhalt angesehen werden. Bei Bildungsteilnehmern, deren
Bildungsprozess nicht mit einer Produktionstätigkeit verknüpft ist, sollten die ”durchschnittlichen”
Lebenshaltungsausgaben angesetzt werden. Eine Bewertung mit Opportunitätskosten (entgangenen Verdiensten) ist
nicht praktikabel.
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Hier: Übersicht 1

 

(der Internetfassung nicht beigefügt)
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Hier: Erläuterung zu Übersicht 1

 (der Internetfassung nicht beigefügt)
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2.3 Von der nationalen Abgrenzung zur internationalen Systematik

Das deutsche bildungsstatistische Berichtssystem einerseits und das internationale
Berichtssystems andererseits haben sich weder zeitgleich noch aufeinander abgestimmt
entwickelt. Die Besonderheiten des deutschen Bildungssystems fanden bei der Entwicklung
des internationalen Berichtssystems – nicht zuletzt bedingt durch die Dominanz
angelsächsischer Bildungssysteme – nur begrenzt Berücksichtigung. Internationale
Bildungssystematiken bzw. -klassifikationen  waren deshalb im nationalen Kontext nur begrenzt
anwendbar; umgekehrt konnten die Daten der amtlichen Statistik nur schwer unmittelbar zur
internationalen Datenlieferung herangezogen werden.

 Das in den vergangenen Jahren gewachsene Interesse an internationalen Bildungsvergleichen
hat zu einer wechselseitigen Annäherung zwischen nationaler und internationaler
Berichterstattung geführt.  Diese gilt z. B. für die Abgrenzung des Bildungsbereichs und auch
die Formulierung und Anwendung von Bildungsindikatoren. Ausgangspunkt z. B. für die
Ermittlung und Berücksichtigung von Versorgungs- und Beihilfezuschlägen für Beamte im
nationalen Kontext waren die internationale Anforderungen, zu einer vollständigeren Erfassung
von Bildungsausgaben zu gelangen. Von deutscher Seite wurden im Rahmen des INES-
Projekts der OECD Indikatoren entwickelt, die Eingang in die reguläre Berichterstattung der
OECD gefunden haben. Beispiele hierfür sind die Ermittlung von Verweildauern im
Hochschulbereich, die Ermittlung von Studienerfolgs und -abbruchquoten sowie Methoden zur
Erfassung internationaler Mobilität im Hochschulbereich.

Durch die im Jahr 1997 verabschiedete Revision der ISCED sind die Voraussetzungen für eine
verbesserte Darstellung des deutschen Bildungswesens im internationalen Kontext geschaffen
worden. Allerdings hat die Anwendung dieser Klassifikation zur Folge, dass die deutschen
Bildungsdaten künftig zum Teil feiner aufzugliedern und Kategorien zuzuordnen sind, die
bislang auf nationaler Ebene keine Verwendung fanden. Für die monetären Daten bedeutet
dies, dass die zu ihrer Gewinnung anzuwendenden Berechnungsverfahren noch aufwendiger
werden und die schon in der Vergangenheit bestandenen Unschärfen eher noch zunehmen
werden.
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Sozialversicherungen), Private Haushalte, Private Organisationen ohne Erwerbszweck,
Unternehmen und Internationale Organisationen/Ausland.

3.1.2 Gliederung nach Bildungsstufen

 Ziel einer Vereinheitlichung der Abgrenzung der Bildungsstufen sollte es sein, sowohl national
als auch international eine vergleichbare Struktur und gleichzeitig eine Verknüpfung zwischen
Finanz- und Objektdaten ohne zusätzliche Zwischenschritte zu erreichen. National ist hierzu
eine bessere Abstimmung zwischen Finanz- und Objektdaten erforderlich. Hinsichtlich der
international gegebenen Klassifizierung nach Bildungsstufen sollte auch im nationalen Kontext
eine entsprechende Anpassung erfolgen.

 Für eine bessere Abstimmung von Finanz- und Objektdaten wurde bereits ein Vorschlag zur
Änderung des Funktionenplans der staatlichen Haushalte für den Bereich Bildung,
Wissenschaft, Forschung und Kultur von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung
und Forschungsförderung verabschiedet (vgl. K 97.22.Drs, Anhang A 3.2). Diesem Vorschlag
hat in überarbeiteter Form die Finanzministerkonferenz am 21.10.99 zugestimmt (Anhang
A.3.4). Seitens der Jugendministerkonferenz steht eine Beschlussfassung noch aus.

 Es wird des weiteren vorgeschlagen, auch auf nationaler Ebene die Ausgaben für
Bildungsleistungen im Sinne der revidierten ISCED 97 zu strukturieren.

3.1.3 Gliederung nach Ausgabearten

 Die Darstellung von Bildungsausgaben kann auf der Grundlage verschiedener
Ausgabenkonzepte - z. B. unmittelbare Ausgaben, Nettoausgaben und Grundmittel - erfolgen.
Bisher war eher die Tendenz erkennbar, Einnahmen im Bildungsbereich nicht zu
berücksichtigen, zumal sie nennenswert nur bei Hochschulkliniken, Rückzahlungen im Rahmen
des BAföG und Kindergärten auftreten. Deshalb wurden vorzugsweise die Nettoausgaben
ausgewiesen und auf dieser Grundlage weitere Berechnungen vorgenommen. Die wachsende
Bedeutung von Einnahmen auch im Bildungsbereich macht es jedoch notwendig, die
Einnahmen als Refinanzierungsquelle des Bildungswesens zusätzlich mit einzubeziehen. Die
Einnahmen bei Bildung und Wissenschaft (Oberfunktionen 12 bis 15) (Ist) betrugen zum
Beispiel im Jahr 1996 rund 19 Mrd. DM. Dies bedeutet, dass die Belastung der öffentlichen
Haushalte unter Gegenrechnung der Einnahmen um rund 15 % niedriger ausfiel als bei
Anwendung des Konzepts der Nettoausgaben. Zu beachten ist auch, dass bei ausgegliederten
Bildungseinrichtungen in den Haushalten nur der Zuschussbedarf (Ausgaben abzüglich der
direkten Einnahmen der Einrichtung) nachgewiesen wird.

 Abhängig vom jeweiligen Zweck der Analyse kann die Auswahl jedoch auch anders ausfallen.
Daher sollte innerhalb der statistischen Daten und der Konzeption ihrer Klassifizierung die
Möglichkeit zur Auswahl unter verschiedenen Alternativen gewahrt bleiben.
















































